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§ 15 S-ROG 2009 § 15
 S-ROG 2009 - Salzburger Raumordnungsgesetz 2009

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2025

(1) Die Verwendung von Flächen für genehmigungsp0ichtige ortsfeste Anlagen zur Behandlung von gefährlichen oder

überwiegend nicht gefährlichen Abfällen gemäß dem Abfallwirtschaftsgesetz 2002 ist vom Standpunkt der

überörtlichen Raumplanung des Landes nur zulässig, wenn die Landesregierung die Raumverträglichkeit des

Vorhabens mit Bescheid festgestellt hat.

(2) Eine Feststellung gemäß Abs 1 ist nicht erforderlich für:

1. Flächen, die im Flächenwidmungsplan als Gewerbegebiete, Industriegebiete oder als entsprechende Sonder0äche

ausgewiesen sind;

2. gemäß § 16 Abs 1 des Salzburger Abfallwirtschaftsgesetzes 1998 festgesetzte Standorträume;

3. öffentlich zugängliche Altstoffsammelzentren für Siedlungsabfälle;

4. öffentlich zugängliche Sammelstellen für Problemstoffe;

5. Deponien;

6. Anlagen zur biologischen Verwertung biogener Abfälle.

(3) Der Projektwerber hat seinem Antrag alle zur Beurteilung der Raumverträglichkeit des Projekts erforderlichen

Unterlagen beizufügen.

(4) Die Raumverträglichkeit der Anlage ist nicht gegeben, wenn das Vorhaben zu Entwicklungsprogrammen oder, ohne

dass überörtliche Interessen an der Errichtung der Anlage überwiegen, zu Festlegungen in den Räumlichen

Entwicklungskonzepten im Widerspruch steht.
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